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David gegen Goliath: Kleinste Optionskommune 
Deutschlands siegt im Erstattungsstreit gegen den Bund  

 

Das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg hat eine Entscheidung in einem Abrechnungsstreit 

zwischen dem Bund und einer sogenannten Optionskommune, hier der Stadt Kaufbeuren, 

getroffen (Urteil vom 24. April 2026, Aktenzeichen: L 1 AS 1182/23 KL). Gestritten wurde um die 

Finanzierung der Verwaltungskosten der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten 

Buch des Sozialgesetzbuchs (SGB II/Bürgergeld). Die Stadt Kaufbeuren beschäftigte eine 

Mitarbeiterin, deren Aufgabe es war, für den Fall des Aufenthalts von SGB II-

Leistungsempfängerinnen aus anderen Kommunen in einem (in Kaufbeuren befindlichen) 

Frauenhaus Erstattungsansprüche gegen die jeweilige Gemeinde zu verfolgen, in der die 

schutzsuchende Frau vor der Aufnahme ins Frauenhaus ihren Wohnsitz gehabt hatte. Das 

Landessozialgericht hat entschieden, dass der Bund einen Teil der Personalkosten für diese 

Mitarbeiterin zu tragen hat.  

 

Zum Hintergrund:  

In der Regel arbeiten Bund und Kommunen in den Jobcentern zusammen (gemeinsame 

Einrichtungen). Eine Optionskommune ist ein kommunaler Träger (kreisfreie Stadt oder Landkreis), 

der ein Jobcenter in eigener Verantwortung, d. h. ohne den Bund, betreibt (sog. zugelassener 

kommunaler Träger).  

 

Die Kosten der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden zwischen dem Bund und den 

Kommunen aufgeteilt. Der Bund stellt hierfür Bundesmittel zur Verfügung, die in einem speziellen 

Verfahren abgerufen werden können. Stellt sich nach der Prüfung der jeweiligen 

Jahresabrechnung durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales heraus, dass Mittel zu 

Unrecht abgerufen wurden, sind diese zu erstatten.  

 
Zum Fall: 

Die beklagte (kreisfreie) Stadt Kaufbeuren rief für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem SGB 

II für das Haushaltsjahr 2020 Bundesmittel in Höhe von etwas mehr als 2 Mio. Euro ab. Der Bund 

– die Klägerin – erkannte diese Kosten weitgehend an. Er beanstandete lediglich 

Personalaufwendungen in Höhe von rund 2.500 Euro für die oben erwähnte Mitarbeiterin der Stadt 

Kaufbeuren. Die Aufwendungen für diese Mitarbeiterin seien nicht, wie geschehen, in tatsächlich 
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angefallener Höhe als Personalkosten abzurechnen („Spitzabrechnung“). Vielmehr handle es sich 

allenfalls um Personalgemeinkosten, die durch eine Pauschale bereits abgegolten seien.  

 

Das Landessozialgericht hat die auf Erstattung von rund 2.500 Euro gerichtete Klage des Bundes 

mit seinem Urteil vom 24. April 2026 abgewiesen. Dem Bund stehe der geltend gemachte 

Erstattungsanspruch nicht zu, weil die Stadt Kaufbeuren einen Rechtsgrund für das 

„Behaltendürfen“ der abgerufenen Bundesmittel habe. Die Personalaufwendungen für die 

Mitarbeiterin seien Kosten der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II. Die Aufgabe 

der Mitarbeiterin, interkommunale Erstattungsansprüche bei Aufenthalt von 

Leistungsempfängerinnen in einem Frauenhaus zu verfolgen, stehe mit dem Leistungsbereich der 

Grundsicherung für Arbeitsuchende in unmittelbarem Zusammenhang. Für solche 

Verwaltungskosten betrage der Finanzierungsanteil des Bundes 84,8 %. Entsprechend habe die 

Stadt Kaufbeuren den kommunalen Anteil von 15,2 % selbst getragen. Die Stadt Kaufbeuren sei 

berechtigt gewesen, die Aufwendungen für die Mitarbeiterin (abzüglich des kommunalen 

Finanzierungsanteils) gegenüber dem Bund in tatsächlicher Höhe („spitz“) und nicht als 

pauschalierte Personalgemeinkosten abzurechnen. Die Mitarbeiterin habe fachspezifische 

Aufgaben im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende wahrgenommen, auch wenn sie nicht 

direkt mit der Gewährung von Leistungen an SGB II-Empfängerinnen und -Empfänger betraut 

gewesen sei. 

 

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Das Landessozialgericht hat die Revision zum 

Bundessozialgericht wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache zugelassen.  

 

Zum rechtlichen Hintergrund:  

§ 6b Abs. 5 Satz 1 SGB II lautet: „Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann von dem 

zugelassenen kommunalen Träger die Erstattung von Mitteln verlangen, die er zu Lasten des 

Bundes ohne Rechtsgrund erlangt hat.“   

 

§ 36a Abs. 1 Satz 1 SGB II lautet: „Sucht eine Person in einem Frauenhaus Zuflucht, ist der 

kommunale Träger am bisherigen gewöhnlichen Aufenthaltsort verpflichtet, dem durch die 

Aufnahme im Frauenhaus zuständigen kommunalen Träger am Ort des Frauenhauses die Kosten 

für die Zeit des Aufenthalts im Frauenhaus zu erstatten.“ 

 

§ 46 Abs. 3 Satz 1 SGB II lautet: „Der Anteil des Bundes an den Gesamtverwaltungskosten der 

gemeinsamen Einrichtungen beträgt 84,8 Prozent.“  
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